
Das kann passieren
Infolge außergewöhnlich starker Sturmeinwirkung werden zwei Lichtkuppeln aus der Halterung gerissen. 
Die scharfkantigen Metallteile der Lichtkuppeln schlagen eine Vielzahl von Löchern in die Dachhaut des 
Flachdaches. Durch eindringendes Regenwasser werden außerdem noch Deckenteile der abgehängten 
Decke sowie Bereiche des Fußbodens in Mitleidenschaft gezogen. Ein Schaden, der schnell 10.000 EUR 
übersteigt.

Ein einem Subunternehmer gehörender Wasserschlauch, der vor einem teilweise fertiggestellten Haus 
liegt, wird von Unbekannten an einem außerhalb des Gebäudes befindlichen Hydranten angeschlossen 
und neben das Gebäude gelegt. Anschließend wird der Wasserhahn aufgedreht. Das austretende Wasser 
kann ungehindert in das Kellergeschoß laufen und große Teile der Kellerräume, in denen teilweise die 
Klimaanlage untergebracht war, beschädigen. Der frisch eingebrachte Estrich muss ebenfalls erneuert 
werden und die Rahmen der vorläufig im Keller gelagerten Holzfenster sind größtenteils auch unbrauch-
bar. Ein solcher Schaden kann mit mehr als 20.000 EUR zu Buche schlagen.

Unbekannte Täter dringen nachts in den verschlossenen Rohbau eines Wohngebäudes ein und demon-
tieren fachgerecht die Radiatoren der bereits installierten Heizungsanlage. Je nach Größe und Menge der 
Radiatoren kann der Schaden leicht eine Höhe von 5.000 EUR erreichen.

Mit der Bauleistungsversiche-
rung versichern Sie die im Ver-
sicherungsschein bezeichnete 
Baumaßnahme. Als Baumaßnah-
men zählen dabei Neubauten, 
An- und Umbauten des allgemei-
nen Hochbaus. 

Versichert sind im Einzelnen

•	 alle Bauleistungen
•	 alle Baustoffe und Bauteile 

einschließlich der wesentli-
chen einzubauenden Gebäu-
debestandteile (beispielswei-
se Fenster und Türen)*

•	 Außenanlagen, mit Ausnah-
me von Gartenanlagen und 
Pflanzungen

Denken Sie bitte daran, dass mit 
einer Bauleistungsversicherung 

immer nur die Neubausubstanz 
versichert werden kann. Wenn 
Sie also z. B. ein altes Haus 
kernsanieren, so ist das alte Ge-
mäuer durch die Bauleistungs-
versicherung nicht versichert.

Es sind alle am Bauvertrag betei-
ligten Partner-Bauunternehmer, 
Handwerker und der Bauherr ab-
gesichert. Daher ist eine Umlage 
des Versicherungsbeitrages auf 
den versicherten Personenkreis 
üblich. 

Entschädigung wird geleistet 
für unvorhersehbar eintretende 
Schäden (Beschädigung oder 
Zerstörung) an versicherten 
Bauleistungen, verursacht z. B. 
durch:

•	 höhere Gewalt und Elemen-
tarereignisse

•	 ungewöhnliche Witterungs-
einflüsse (Regengüsse, Über-

flutung, Sturm, Hagel)
•	 Folgeschäden von Konstruk-

tions- und Materialfehlern, 
Ungeschicklichkeit oder Fahr-
lässigkeit der Bauhandwerker

•	 mutwillige Zerstörung durch 
Dritte (Vandalismus)

•	 Diebstahl von mit dem 
Gebäude fest verbundenen 
versicherten Bestandteilen

Selbstbeteiligung
Es gibt keine prozentuale Selbst-
beteiligung, sondern einen 
Festbetrag als Selbstbehalt! Das 
ist sehr wichtig und durchaus 
nicht üblich. Stellen Sie sich vor, 
Ihr halb fertiggestelltes Haus 
wird unterspült. Eine prozentu-
ale Selbstbeteiligung kann dann 
schnell 20 oder 30.000 EUR 
erreichen.

Der Selbstbehalt beträgt in 

der Ausbauphase, also wenn 
der Bau geschlossen ist, nur 
150 EUR, in der Rohbauphase 
beträgt er 250 EUR.

Prämienfreie Deckungs-
erweiterung
•	 Diebstahl von mit dem 

Gebäude fest verbundenen 
versicherten Bestandteilen

•	 unvorhergesehene Schäden
•	 Verzicht auf Regressansprü-

che gegen beteiligte Unter-
nehmen

•	 Schäden durch Sturm und 
Leitungswasser an fertigge-
stellten Teilen von Bauwerken

•	 Einschluss von Schäden 
durch Innere Unruhen

•	 Einschluss von Schäden 
durch Streik und Aussperrung

•	 Kosten für Baugrund und 
Bodenmassen, Schaden-
suchkosten und zusätzliche 
Aufräumkosten jeweils bis 
maximal 20 % der beantrag-
ten Versicherungssumme

•	 Hilfsbauten und Bauhilfsstof-
fe bis 25.000 EUR

•	 Wasserhaltungen bis zu einer 
Summe von 25.000 EUR

•	 Schäden an Fertigteilen, 
die vor dem Einbau auf der 
Baustelle, einem Lagerplatz 
oder einer Feldfabrik gelagert 
sind, jedoch ohne Transport-
schäden

Versicherungssumme
Die Versicherungssumme ist die 
vertragliche Bausumme aller 

Bauleistungen. Dazu zählen 
auch Außenanlagen, als wesent-
liche Bestandteile einzubauen-
der Einrichtungsgegenstände, 
der Wert aller Eigenleistungen 
und Lieferungen des Auftragge-
bers und, falls der Antragsteller 
nicht zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt ist, die Mehrwertsteuer. 

Nicht einzubeziehen sind gärt-
nerische Anlagen, Grundstücke, 
Erschließungen, Abbruchar-
beiten, Baunebenkosten wie 
zum Beispiel Architekten- und 
Ingenieurgebühren.

Vertragsbeginn und 
Laufzeit
Versicherungsbeginn ist der im 
Antrag bzw. im Versicherungs-
schein vertraglich vereinbarte 
Zeitpunkt (in der Regel ab dem 
ersten Spatenstich).

Die Versicherung endet mit der 
Beendigung der Bauarbeiten, 
spätestens zwei Jahre nach 
Vertragsbeginn, bei Fertighäu-
sern nach sechs Monaten. Eine 
Verlängerung der Versicherungs-
dauer bei längerer Bauzeit ist 
möglich.

Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, die Schlüsselfertigkeit 
und die endgültige Bausumme 
anzuzeigen.

Ansprechpartner
Für die Betreuung Ihres Vertra-
ges sind wir, die GutGünstigVer-
sichert GmbH, zuständig. Das 
heißt, wir sind Ihr erster An-

sprechpartner bei allen Fragen 
rund um die Versicherung. Auch, 
und gerade in Schadensfällen, 
sollten Sie uns mit einbeziehen. 
Wir können Ihnen z. B. beim 
Ausfüllen der Schadensmeldung 
behilflich sein und bewahren 
sämtliche relevanten Dokumente 
in Kopie für Sie auf.

Versicherer und Versi-
cherungsbedingungen
Der Risikoträger ist die Mannhei-
mer Versicherung.

Seit Inkrafttreten des neuen 
Versicherungsvertragsgesetzes 
(01.01.2008) sind alle Versiche-
rer, Versicherungsvermittler und 
Makler dazu verpflichtet, ihren 
Kunden alle vertragsrelevanten 
Unterlagen vor Antragsunter-
zeichnung in Textform zur Verfü-
gung zu stellen. 

Die Antragsunterlagen erstrec-
ken sich oftmals über viele 
Seiten. Da Umweltschutz für 
unser Unternehmen ein wichti-
ges Anliegen ist, verzichten wir 
auf das Versenden von großen 
Papiermengen.

Hier finden Sie zur Ansicht und 
zum Download auf Ihren Rechner 
Ihre vollständigen Vertragsunter-
lagen:

www.gutguenstigversichert.de/
antragsunterlagen-blv.html

Das spart Papier und schont die 
Umwelt. Natürlich können Sie 
sich Ihre Unterlagen auch über 
den Postweg von uns zusenden 
lassen.

*Im Gegensatz zu den „wesentlichen“ 
einzubauenden Gebäudebestandteilen sind 
Dinge wie Außenleuchten, Namensschilder, 
Briefkästen, die Hausnummer etc. nicht 
versicherbar.



Warum wir Ihnen gerade dieseWarum wir Ihnen gerade diese

•• Kein prozentualer, sondern fixer Selbst-
behalt

•• Zehn kostenlose Deckungserweiterungen

•• Nur 150 EUR Selbstbehalt in der Ausbau-
phase

•• Sensationell günstiger Preis

•• Erstattung von Schäden an Fertigteilen, 
die vor dem Einbau auf der Baustelle 
(Lagerplatz, Feldfabrik) gelagert sind

•• Schäden durch Sturm und Leitungswas-
ser an fertiggestellten Teilen mitversichert

Bauleistungsversicherung: 
Mannheimer

Bauen Sie vor.

Lassen Sie nicht zu, dass ein ein-
ziges, unvorhergesehenes Ereignis 
Ihren Lebenstraum zerstört.

Wer träumt ihn nicht, den Traum von den 
eigenen vier Wänden? Die Zahl der Häus-
lebauer in Deutschland steigt permanent, 
günstige Finanzierungsangebote und Kre-
dite sind der Grund dafür. Doch sparen Sie 
nicht an der falschen Stelle, schützen Sie 
sich vor unvorhersehbaren finanziellen 
Belastungen.

Ein heftiges Unwetter, unerwarteter Frost, 
ein unsachgemäß aufgestellter Hilfskran, 
aber auch Diebstahl, Vandalismus und viele 
weitere Risikofaktoren gefährden während 
der Bauphase permanent Ihren Traum vom 
Eigenheim. Schäden an Gebäuden während 
Neu- oder Umbauarbeiten können den Bau-
herrn erheblich belasten.

Die Bauleistungs- oder Bauwesenversiche-
rung bietet Schutz gegen eine Vielzahl von 
Gefahren und an den Kosten beteiligen sich 
meistens auch die involvierten Baufirmen.

Ihre Notizen
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Wichtiger Hinweis
Diese Leistungsbeschreibung ist 
lediglich eine Kurzübersicht. Der 
rechtsverbindliche Umfang des 
Versicherungsschutzes geht aus-
schließlich aus den für diesen 
Vertrag vereinbarten Versiche-
rungsbedingungen hervor.


